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Allgemeine Hinweise zur schriftlichen digitalen Prüfung BYOD 

• Dieses Prüfungsdokument umfasst 3 Seiten (die vorliegende Seite inbegriffen). Kontrollieren Sie 
bitte Ihren Aufgabensatz auf Vollständigkeit. 

• Die Antworten sind elektronisch auf dem eigenen Laptop/Notebook in einem neutralen 
Worddokument zu erfassen. Das Dokument ist zwingend mit folgenden Angaben (Kopfzeile) zu 
versehen: Prüfungsbezeichnung, Prüfungslaufnummer, Matrikelnummer, Seitenzahl und Anzahl 
Seiten, Sprache. Bitte verwenden Sie für Ihre Antworten Arial, Schriftgrösse 11, Zeilenabstand 
1.5, Farbe Schwarz. 

• Dateiname: Prüfungslaufnummer_Matrikelnummer_Prüfungsbezeichnung; Beispiel: 
01234_11222333_Strafrecht (Allgemeiner Teil) 

• Notizen auf Fragebogen/Papier werden bei der Korrektur nicht berücksichtigt. 

• Bezeichnen Sie klar, auf welche Fragen sich Ihre Antwort bezieht.  

• Für die Beantwortung der Fragen stehen zwei Stunden zur Verfügung 
(Ausnahme: bewilligte Gesuche um Verlängerung).  

• Bei korrekter Beantwortung der Fragen sind 30 Punkte möglich. 
• Die Prüfung ist «closed book».  
• Prüfungsrelevante Erlasse/Gesetze sind: Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 

1937 (SR 311.0). Es gelten die Bestimmungen gemäss Merkblatt zur Verwendung eigener 
Gesetze sowie des Merkblattes zu schriftlichen Prüfungen («no electronic sources). 

• Alle Antworten sind – ohne gegenteiligen Hinweis bei einer einzelnen Aufgabe – zu begründen 
und soweit möglich mit Rechtsnormen zu belegen. Verfassen Sie ganze Sätze, antworten Sie 
nicht bloss mit Stichworten. 

• Im Falle von Unkorrektheiten kann auf Nichtbestehen bzw. auf Note 1 erkannt werden (§ 52 Abs. 
2 StuPO 2016). Des Weiteren kann der Dekan eine vorübergehende oder dauerhafte 
Exmatrikulation gemäss § 48 Abs. 2 Universitätsstatut (SRL Nr. 539c) verfügen. 

• Am Ende der offiziellen Prüfungszeit, wandeln Sie das Word-Dokument in eine PDF-Datei um. 
Senden Sie die PDF-Datei an die von der Prüfungsaufsicht angegebene E-Mail-Adresse. Bleiben 
Sie nach Ablauf der Prüfungszeit noch während 30 Minuten über Ihren E-Mail-Account erreichbar. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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Falllösung: Verhängnisvolle Heimfahrt (24 Punkte) 
 
An einem stürmischen und regnerischen Abend Ende Oktober feiert Carl an einer Halloweenparty in 
der Stadt Luzern, wobei er auch ein paar alkoholische Getränke konsumiert. Um 2 Uhr ist die Party 
zu Ende. Vor dem Lokal raucht Carl noch eine Zigarette, als sein Bekannter Franz ihn fragt, ob Carl 
mit dem Auto da sei und ihn nach Hause bringen könne (Franz weiss nichts von Carls 
Alkoholkonsum). Carl bejaht. Sie steigen in seinen Opel und er fährt los. Schon nach wenigen Minuten 
schläft Franz auf dem Beifahrersitz ein. Was Carl nicht ahnt: Kurz vor Franz’ Wohnadresse befindet 
sich auf einem geraden Strassenabschnitt eine drei Meter tiefe Baugrube, weil eine Leitung saniert 
werden muss. Leider hat der Sturmwind die Baustellenabschrankung mit den Warnlampen in die 
Grube hinabgeweht, so dass Carl trotz angemessener Geschwindigkeit die Grube nicht sehen kann, 
bevor es zu spät ist: Trotz Vollbremsung stürzt er mit seinem Auto in die Grube hinein. Dabei erleidet 
Franz einen sehr komplizierten Bruch des rechten Beins und wird ohnmächtig. Carl bleibt unverletzt.  
 
Rasch treffen Polizei und Ambulanz ein. Bei Carl wird für den Unfallzeitpunkt eine 
Blutalkoholkonzentration von 0,7 Gewichtspromille festgestellt. Später ergibt ein Unfallgutachten, 
dass Carl auch nüchtern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht rechtzeitig vor der 
Grube hätte anhalten können. 
 
Franz wird, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen, von der Ambulanz sofort ins nächste Spital 
gebracht, wo die leitende Ärztin Ingeborg mit ihrem Team den ihr zuvor unbekannten, ca. 25-30 Jahre 
alten Patienten unter Vollnarkose operiert. Sie erkennt richtig, dass sie Franz’ rechtes Bein oberhalb 
des Knies sofort amputieren muss, um sein Leben zu retten. Deshalb führt sie diesen Eingriff durch, 
obwohl sie aufgrund seiner Bewusstlosigkeit nicht mit Franz hatte sprechen können. Kurz vor Ende 
der Operation bemerkt Ingeborg zudem, dass Franz am linken Fuss neben dem kleinen Zeh noch 
einen weiteren, sechsten Zeh hat und entschliesst sich, diese angeborene Fehlbildung bei der 
Gelegenheit auch gleich zu amputieren. Sie weiss zwar, dass dafür keine medizinische Dringlichkeit 
besteht, aber als unter anderem auf Fusschirurgie spezialisierte Orthopädin hat sie keine Zweifel am 
grundsätzlichen medizinischen Nutzen dieser «Korrektur». Deshalb ist sie zutiefst überzeugt, zu 
diesem Eingriff rechtlich berechtigt zu sein und nimmt ihn vor. 
 
Als Franz aus der Narkose aufwacht, ist er über die Amputation seines rechten Beins traurig und denkt 
sich, dass er lieber gestorben wäre, als ohne rechtes Bein zu leben. Auch über die Amputation seines 
Extra-Zehs am linken Fuss ist er sehr unglücklich, hatte er seine diesbezügliche Besonderheit doch 
als Teil von sich akzeptiert und geschätzt.  
 
Strafbarkeit von Carl und Ingeborg nach Art. 122, 123 und 125 StGB? 
 
Hinweise: 

• Allenfalls erforderliche Strafanträge gelten als gestellt. 
• Der unfallbedingte Beinbruch entspricht dem Schweregrad einer schweren Körperverletzung. 
• Sie können davon ausgehen, dass die Amputation des Beines den objektiven Tatbestand von 

Art. 122 lit. b StGB (Schwere Körperverletzung) erfüllt und müssen das nicht näher 
begründen. 

• Sie können davon ausgehen, dass die Amputation des Extra-Zehs den objektiven Tatbestand 
von Art. 123 Ziff. 1 StGB (einfache Körperverletzung) erfüllt und müssen das nicht näher 
begründen. Allfällige Qualifikationen von Art. 123 StGB sind nicht zu berücksichtigen. 
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Auszüge aus besonderen Erlassen: 
 
Art. 31 Strassenverkehrsgesetz: Beherrschen des Fahrzeugs 
1 Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten 
nachkommen kann. 
2 Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen nicht 
über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als 
fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen. 
[…] 
 
Art. 1 der Verordnung der Bundesversammlung über Alkoholgrenzwerte im Strassenverkehr: 
Angetrunkenheit 
Fahrunfähigkeit wegen Alkoholeinwirkung (Angetrunkenheit) gilt als erwiesen, wenn der 
Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin: 
a. eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 Gewichtspromille oder mehr aufweist; 
[…] 
 
Art. 31 Legge federale sulla circolazione stradale: Padronanza del veicolo 
1 Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi 
doveri di prudenza. 
2 Le persone che, sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno 
le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono 
ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo 
[…] 
 
Art. 1 Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella 
circolazione stradale: Stato di ebrietà 
L’inattitudine alla guida dovuta all’influsso dell’alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il 
conducente presenta: 
a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille; 
[…] 
 

Essayfragen (6 Punkte) 
 
Gehen Sie unabhängig vom Ergebnis Ihrer Falllösung davon aus, dass ein erstinstanzliches 
Strafgericht die Ärztin Ingeborg wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3 StGB) 
verurteilen möchte.  
 
Ingeborg ist 58 Jahre alt, verheiratet, australische Staatsbürgerin und lebt seit 30 Jahren in der 
Schweiz. Sie ist nicht vorbestraft und finanziell der oberen Mittelschicht zuzurechnen. 
 
Das Gericht überlegt sich nun die passende Sanktionierung und stellt Ihnen als Rechtspraktikantin 
oder Rechtspraktikant folgende Fragen: 
 

1. Wenn das Gericht vorliegend entweder eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten oder eine 
Geldstrafe von 90 Tagessätzen grundsätzlich als verschuldensangemessen erachtet, welche 
Strafe muss es wählen? (2 Punkte) 

2. Ist die Strafe gemäss Frage 1 gegen Ingeborg bedingt auszusprechen? (2 Punkte) 
3. Wäre eine Landesverweisung Ingeborgs grundsätzlich möglich? (Hinweis: die 

Verhältnismässigkeit müssen Sie nicht thematisieren) (2 Punkte) 
 
Begründen Sie Ihre Antworten und nennen Sie die einschlägigen Gesetzesbestimmungen. 
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